
KOMMUNALPLANUNG  TIEFBAU   STÄDTEBAU  
  

Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glaser 

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein 

B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e r  S t a d t p l a n e r    

Eisenbahnstraße 26  74821 Mosbach  Fon 06261/9290-0   Fax 06261/9290-44   info@ifk-mosbach.de     www.ifk-mosbach.de 

 

 

Anlage 2 

 

Große Kreisstadt 

Mosbach 
Neckar-Odenwald-Kreis 

 

Bebauungsplan  

„Gehern, Nr. 4.11“ 

 

 

Gemarkung Lohrbach 

Textlicher Teil: Planungsrechtliche Festsetzungen 

Örtliche Bauvorschriften 

Hinweise 

 

Satzung 

 Planstand: 05.01.2024 



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Lohrbach 

Bebauungsplan „Gehern, Nr. 4.11“ 

Textlicher Teil – Satzung Seite 2  

TEXTLICHER TEIL 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht störende Hand-

werksbetriebe, 

Nicht zulässig sind: 

- Schank- und Speisewirtschaften, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-

standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch maximal zulässige Traufhöhen gemäß 

Planeintrag festgesetzt. Dabei ist die Traufhöhe (TH) bei Flachdächern das Maß von der 

festgelegten Bezugsebene (B) bis zum höchsten Punkt der Dachkonstruktion (Attika) 

bzw. bei Pultdächern das Maß von der festgelegten Bezugsebene (B) bis zum Schnitt-

punkt von aufgehender Außenwand mit der Dachhaut (traufseitig). 
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Erläuterungsskizzen: 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

ED = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag.  

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen 

Stellplätze, Carports und Garagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

chen nur auf den hierfür gemäß Planeintrag festgesetzten Flächen zulässig. 

4.2 Nebenanlagen 

Nebenanlagen in Form von Gebäuden mit einem Gesamtvolumen über 40 m³ sind au-

ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. 
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5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig. 

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird wie folgt beschränkt: 

- 2 WE je Wohngebäude bei Einzelhäusern, 

- 1 WE je als Wohngebäude genutzte Doppelhaushälfte. 

6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

6.1 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 

6.2 Getrennte Regenwasserableitung 

Im Plangebiet ist ein Trennsystem mit separatem Regenwasserkanal herzustellen. Das 

anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser der privaten Dachflächen ist getrennt 

zu erfassen und an den Regenwasserkanal anzuschließen. 

6.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. 

Es sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein 

Streulicht erzeugen.  

6.4 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas 

Die Freiflächen der Baugrundstücke sind – außer im Traufbereich der Gebäude bis max. 

0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhal-

ten, soweit diese Flächen nicht für andere zulässige Verwendungen benötigt werden. 

Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage 

von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen, 

Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flä-

chen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und 

Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig. 

6.5 Dachbegrünung 

Flachdächer und einseitig geneigte Pultdächer mit einer Dachneigung bis 15° sind ex-

tensiv zu begrünen. 
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6.6 Zuordnungsfestsetzung 

Den Flächen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes werden 33.736 

Ökopunkte aus der Maßnahme Waldrefugium Nr. 3 „12 Vordere Lege“ im Distrikt Mi-

chelherd aus dem Ökokonto der Stadt Mosbach vollständig (zu 100 %) zugeordnet. 

7. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

7.1 Hecke zur Randeingrünung 

Im Bereich der Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern sind mindestens 70 % der Fläche 

mit gebietsheimischen Sträuchern heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2 m² 

Pflanzfläche anzunehmen (Pflanzabstände: 1,5 m / Pflanzgröße: 2 x v, 60 -100 cm). 

Darüber hinaus dürfen im übrigen Anteil der Fläche die Pflanzungen durch tote Einfrie-

dungen (bspw. Gabionenwände, Holzzäune etc.) auf einer Länge von maximal 5 m un-

terbrochen werden. 

7.2 Pflanzgebot auf Baugrundstücken 

Pro Baugrundstück ist ein mittelkroniger gebietsheimischer Laubbaum oder ein Obst-

baum zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume 

sollen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme einen Stammumfang von 10-12 cm haben. 

Zu erhaltende Bäume werden angerechnet. 

Mindestens 5 % der Grundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern grup-

pen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2,0 m² Pflanzfläche anzu-

nehmen. 

Ein Formschnitt sollte nur aus Gründen des Nachbarrechts vorgenommen und sonst ei-

ne naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Rückschnitt ist nur im Winterhalbjahr 

(01.10. bis 28.02.) zulässig. Die Pflanzungen sind spätestens zwei Jahre nach Bezug fer-

tigzustellen. 

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind Flachdächer und einseitig geneigte Pultdächer mit einer Dachneigung von 

0-15°. 
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1.2 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

Die Dachflächen sind zu begrünen (vgl. Festsetzung zur Dachbegrünung). 

1.3 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blink-

licht sind unzulässig. 

3. Geländeveränderungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Baugrundstücken sind bis zu einer max. Ge-

samthöhe von 2,0 m gegenüber dem natürlichen Gelände zulässig. Als natürliches Ge-

lände gilt die Geländeoberfläche vor Beginn jeglicher Bauarbeiten. Die Gebäude- und 

Geländeverhältnisse auf den Nachbargrundstücken sind zu berücksichtigen. Zu Nach-

bargrundstücken sind nur Böschungen bis zu einer Neigung von 30° zulässig. 
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4. Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)  

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. Darüber hinaus sind Stützmau-

ern nur gestaffelt gemäß der Erläuterungsskizze zulässig. 

 

Hinsichtlich der Höhe von Einfriedungen und Stützmauern sind darüber hinaus die Be-

stimmungen des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Württemberg zu beachten. 

5. Verwendung von Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 

6. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 2 Kfz-Stellplätze 

pro Wohnung erhöht. 

7. Herstellung von Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versi-

ckern von Niederschlagswasser – naturverträgliche Regenwas-

serbewirtschaftung 
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Pro Baugrundstück ist eine Regenwasserrückhaltezisterne herzustellen. Die Anlage ist 

nach anerkannten Regeln der Technik zu planen und zu bemessen. Die Anlage muss ein 

zwangsentleertes spezifisches Volumen von 3,0 m³ aufweisen. Der nachgewiesene 

Drosselabfluss in die Regenwasserkanalisation darf 0,6 l/s pro 100 m² Dachfläche nicht 

überschreiten. Die Notüberläufe von Dachwasserrückhalteanlagen sind an den Regen-

wasserkanal anzuschließen. Die Anlagen sind außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
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III. HINWEISE 

1. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Im Vorfeld der Erschließung und Bebauung sind die Gehölze im Geltungsbereich, so-

weit sie für die Erschließung und Bebauung entfallen müssen, im Winterhalbjahr (1.10.-

28.02) zu roden. Holz und Astwerk sind unverzüglich abzuräumen. 

Um zu vermeiden, dass in brachliegenden Flächen Bodenbrüter wie das Rotkehlchen 

Nester anlegen, sind die zukünftigen Bauflächen im Vorfeld von Baumaßnahmen vor-

sorglich vom Beginn der Vegetationsperiode an bis zum Baubeginn alle zwei Wochen 

zu mähen oder zu mulchen, um sicher zu stellen, dass Bodenbrüter in der krautigen 

Vegetation keine Nester anlegen. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

2. Archäologische Denkmalpflege und Bodenfunde 

Das Plangebiet liegt zum Großteil im Bereich des archäologischen Prüffalls „Etter des 

mittelalterlichen Dorfes“ (Listen Nr. MA 1, ADAB ID 101675722). 

Flächige Bodeneingriffe in bislang nicht bebauten Flächen bedürfen der denkmal-

schutzrechtlichen Genehmigung.  

Kann der Erhalt von Kulturdenkmalen im Rahmen einer Abwägung konkurrierender Be-

lange nicht erreicht werden, können wissenschaftliche Dokumentationen oder Grabun-

gen (gegebenenfalls zu Lasten und auf Kosten von Investoren) notwendig werden.  

Im Einzelfall kann eine abschließende Stellungnahme allerdings erst anhand ergänzen-

der Materialien erfolgen, aus denen neben relevanten Daten zum Planvorhaben die 

vorhandenen Störungsflächen und archäologischen Fehlstellen (z.B. Tiefgaragen, Keller-

anlagen, Kanal- und Leitungstrassen) in einem Plan ersichtlich werden.  

Geplante Maßnahmen sollten frühzeitig zur Abstimmung bei der Archäologischen 

Denkmalpflege: ArchaeologieLADKA@rps.bwl.de eingereicht werden. 

Darüber hinaus wird grundsätzlich auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 

27 DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Fun-

de oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde oder 

Stadt umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metalltei-

le, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 

bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 

Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehör-

de oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist 

einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hin-

gewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumin-

dest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
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3. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß 

§ 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreis-

laufwirtschaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über 

Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungswegs und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

4. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewie-

sen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszu-

heben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten 

und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 

BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach 

§ 1 BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflan-

zenresten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz 

vor Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustellenein-

richtung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor 

erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

5. Lage im Wasserschutzgebiet / Grundwassereingriffe 

Das Plangebiet liegt in der Zone IIIA des rechtskräftig festgesetzten Wasserschutzge-

bietes „Rechten- und Erlenbrunnen der Stadt Mosbach und Brunnen Seifensied der Jo-

hannesanstalten Mosbach“ (Schutzgebietsverordnung vom 02.07.1990). 

Auf die Schutzgebietsverordnung und die entsprechend geltenden Verbote sowie die 

allgemeinen Gesetzgebungen zum Grundwasserschutz wird hingewiesen. 

Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen 

Erlaubnis und sind der Unteren Wasserbehörde vorab anzuzeigen. Grundwassereingrif-

fe sind im Wasserschutzgebiet Zone III generell nur in begründeten Ausnahmefällen, 

bei denen eine Gefährdung des Grundwassers nicht zu besorgen ist, genehmigungsfä-

hig.  
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Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der unte-

ren Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Arbeiten sind einzustellen.  

Die Errichtung und der Betrieb von Grundwasserwärmepumpen und Erdwärmesonden 

(Erdreichwärmepumpen) ist nicht gestattet. 

6. Geotechnische Hinweise und Baugrunduntersuchung 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 

Verbreitungsbereich der Oberen Röttone. Diese werden von quartären Lockergesteinen 

(Lösslehm) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit überlagert. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen 

(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit 

lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 

geeignet sind, ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-

fähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 

objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 

ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

7. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 

8. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von 

Starkregenereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäu-

deteilen unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicher-

heit / Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis 

der Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten  

Objektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasser-

ansammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßen-
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raum vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-

M 119 zu beachten. 

9. Einfriedungen 

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 

Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-

pflanzungen 

 



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Lohrbach 

Bebauungsplan „Gehern, Nr. 4.11“ 

Textlicher Teil – Satzung Seite 13  

Artenliste 2: Schwach bis mittelwüchsige Laubbaum-Sorten für 

Anpflanzungen auf Grundstücken in beengter Lage 

 

Artenliste 3: Sortenliste für Bepflanzungen im Stellplatz- und 

Straßenbereich 
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Artenliste 4: Obstbaumsorten 
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